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Qualitätssicherung 

Ärztliche Zweitmeinung zukünftig auch bei 
geplanter Schulterarthroskopie möglich 
Berlin, 22. November 2019 – Ein rechtlicher Anspruch auf eine unab-
hängige ärztliche Zweitmeinung besteht zukünftig auch bei geplanten 
arthroskopischen Eingriffen am Schultergelenk. Patientinnen und Patien-
ten können sich bei einem qualifizierten Zweitmeiner zur Notwendigkeit 
des empfohlenen Eingriffs und zu alternativen Behandlungsmöglichkei-
ten beraten lassen. Die entsprechende Ergänzung der Zweitmeinungs-
Richtlinie beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am 
Freitag in Berlin. Bislang besteht ein Zweitmeinungsanspruch bei Opera-
tionen an den Gaumen- und/oder Rachenmandeln (Tonsillektomien, 
Tonsillotomien) sowie bei Gebärmutterentfernungen (Hysterektomien). 

Unterstützung einer informierten Entscheidungsfindung bei plan-
baren arthroskopischen Eingriffen am Schultergelenk 

Arthroskopien (Gelenkspiegelungen) an der Schulter dienen ganz über-
wiegend dazu, therapeutische Maßnahmen an den Gelenkstrukturen 
vorzunehmen. Erkrankungsbedingte Schmerzen und Einschränkungen 
der Beweglichkeit sollen reduziert oder beseitigt werden. Rein diagnos-
tisch geplante Arthroskopien der Schulter sind die Ausnahme – in aller 
Regel werden die diagnostischen Möglichkeiten nur vorbereitend zu ei-
ner in derselben Sitzung erfolgenden therapeutischen Intervention ge-
nutzt. 

Gegenstand des beschlossenen Zweitmeinungsverfahrens sind sämtli-
che arthroskopische Eingriffe am Schultergelenk, sofern sie planbar sind 
und es sich nicht um notfallmäßige Eingriffe handelt, die zeitnah erfolgen 
müssen. Das Zweitmeinungsangebot zielt darauf ab, eine informierte 
Entscheidungsfindung der Patientinnen und Patienten bei der Auswahl 
der operativen oder konservativen Behandlungsmöglichkeiten zu unter-
stützen und eine medizinisch nicht gebotene Schulterarthroskopie zu 
vermeiden. 

Zweitmeinungsgebende Ärztinnen und Ärzte 

Zweitmeinungsgebende Ärztinnen und Ärzte müssen die in der Zweit-
meinungs-Richtlinie festgelegten Anforderungen an die besondere, ein-
griffsspezifische Qualifikation erfüllen. Zudem dürfen keine Interessen-
konflikte vorliegen, die einer Unabhängigkeit der Zweitmeinung entge-
genstehen. 

Die Genehmigung, Zweitmeinungsleistungen zu planbaren Schulterarth-
roskopien abzurechnen, können Fachärztinnen und Fachärzte für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie sowie für Physikalische und Rehabilitative Me-
dizin bei ihrer Kassenärztlichen Vereinigung beantragen. 
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Inanspruchnahme des neuen Zweitmeinungsverfahrens 

Der Beschluss wird nun dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
zur rechtlichen Prüfung vorgelegt. Er tritt nach Nichtbeanstandung durch 
das BMG und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. 

Hintergrund – Einholen einer ärztliche Zweitmeinung zu einer emp-
fohlenen Operation 

Gesetzlich krankenversicherte Patientinnen und Patienten haben gemäß 
§ 27b SGB V einen Rechtsanspruch auf Einholung einer unabhängigen 
ärztlichen Zweitmeinung. Der G-BA ist gesetzlich beauftragt zu konkreti-
sieren, für welche planbaren Eingriffe der Anspruch auf eine Zweitmei-
nung besteht. Zudem sind vom G-BA indikationsspezifische Anforderun-
gen an die Abgabe der Zweitmeinung sowie an die Erbringer einer 
Zweitmeinung festzulegen. Die Erstfassung der Richtlinie zum Zweitmei-
nungsverfahren ist am 8. Dezember 2018 in Kraft getreten. 

Informationen zum generellen Leistungsumfang des Zweitmeinungsver-
fahrens und der konkreten Inanspruchnahme stellt der G-BA für Patien-
tinnen und Patienten in einem Merkblatt – neu auch in Leichter Spra-
che – zur Verfügung. 

Spezifische Informationen zu den Eingriffen, zu denen ein Zweitmei-
nungsverfahren angeboten wird, bietet das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) unter www.gesundheitsin-
formation.de/zweitmeinung an. 

Ärztinnen und Ärzten, die aufgrund ihrer besonderen Qualifikation und 
Unabhängigkeit eine Zweitmeinung für den jeweiligen Eingriff abgeben 
dürfen, sind auf der Website des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter 
www.116117.de/zweitmeinung zu finden. 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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